
I. �Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und 
Pflichten des Käufers

1.	� Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis drei Wochen, bei Fahrzeugen, 
die beim Verkäufer vorhanden sind, bis 10 Tage gebunden. Der Kaufvertrag 
ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des 
näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der jeweils genannten 
Fristen in Textform bestätigt oder die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist 
jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die 
Bestellung nicht annimmt.

2.	�Der Käufer verpflichtet sich, die Ansprüche aus dem Kaufvertrag nicht 
abzutreten. Dies gilt nicht für auf Geld gerichtete Ansprüche des Käufers 
gegen den Verkäufer sowie für andere Rechte des Käufers gegen den 
Verkäufer, wenn beim Verkäufer ein schützenswertes Interesse an dem 
Abtretungsausschluss nicht besteht oder berechtigte Belange des Käufers 
an der Abtretbarkeit des Rechts das schützenswerte Interesse des 
Verkäufers an dem Abtretungsausschluss überwiegen. Der Käufer verpflich-
tet sich ferner, das Fahrzeug nicht innerhalb von 4 Monaten ab Erhalt des 
Fahrzeugs weiterzuverkaufen, es sei denn, dass dieser Verkauf nicht zu 
kommerziellen Zwecken durchgeführt wird. Wird das Fahrzeug entgegen der 
vorstehenden Regelung zu gewerblichen Zwecken oder an einen gewerb-
lichen Wiederverkäufer verkauft, ist der Käufer dem Verkäufer zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe von 15% des Nettokaufpreises verpflichtet.

II. Preise
	� Preisänderungen der im Kaufvertrag angegebenen Preise sind zulässig, 

wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 
4 Monate liegen und der Hersteller nach Vertragsabschluss den Listenpreis 
ändert. In diesem Fall kann der Verkäufer den Kaufpreis entsprechend der 
Änderung anpassen. Dies gilt sinngemäß auch für eine Änderung des 
gesetzlichen Umsatzsteuersatzes. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 
5%, kann der Käufer durch Erklärung in Textform binnen zwei Wochen ab 
Zugang der Mitteilung des Verkäufers über die Preisänderung vom Vertrag 
zurücktreten. Bei Lieferung innerhalb von 4 Monaten gilt in jedem Fall der 
im Kaufvertrag vereinbarte Preis. Ist der Käufer eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerb-
lichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, so gilt obige 
Preisänderungsregel auch dann, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
vereinbartem Liefertermin oder Auslieferung weniger als 4 Monate liegen.

III. Zahlung
1.	� Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des 

Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur 
Zahlung fällig.

2.	�Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, 
wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechts-
kräftiger Titel vorliegt. Hiervon ausgenommen sind Gegenforderungen 
des Käufers aus demselben Kaufvertrag. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus demselben 
Vertragsverhältnis beruht.

IV. Lieferung und Lieferverzug
1.	� Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich verein-

bart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit 
Vertragsabschluss.

2.	�Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen 
Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auf-
fordern zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage bei Fahrzeugen, 
die beim Verkäufer vorhanden sind. Mit dem Zugang der Aufforderung 
kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines 
Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des 
Verkäufers auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises.

3.	�Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder 
Schadenersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach 
Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 2 Satz 1 oder 2 eine angemessene 
Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf Schadenersatz statt 
der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf 
höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung sei-
ner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind 
Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird 
dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmög-
lich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. 
Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger 
Lieferung eingetreten wäre.

4.	�Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit.

5.	�Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist über-
schritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins 
oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann 
nach Ziffer 2 Satz 4, Ziffer 3 und 4 dieses Abschnitts.

6.	�Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende 
Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorüber-
gehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder 
innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffer 1 bis 5 
dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch 
diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende 
Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als 4 Monaten, kann der 
Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon 
unberührt.

7.	� Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie 
Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während 
der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen 
unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumut-
bar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der 
Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern 
gebraucht, können allein daraus keine Rechte hergeleitet werden.

V. Abnahme
1.	 �Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab 

Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen.
2.	�Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen 

Rechten Gebrauch machen. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so 
beträgt dieser 15% des Bruttokaufpreises. Der Schadenersatz ist höher 
oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden 
nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt 
kein Schaden entstanden ist.

VI. Eigentumsvorbehalt
1.	� Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund 

des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. 
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss 
des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch beste-
hen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der lau-
fenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang 
mit dem Kauf stehenden Forderungen. Auf Verlangen des Käufers ist der 
Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der 
Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden 
Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen 
aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung 
besteht. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum 
Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II dem Verkäufer zu.

2.	�Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer gemäß den gesetz-
lichen Vorschriften (§ 323 BGB) vom Kaufvertrag zurücktreten. Hat der 
Verkäufer darüber hinaus Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung 
und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer 
sich darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen Verkaufswert des 
Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des 
Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes 
geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachverständiger, z.B. der Deutschen Automobil 
Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln. Der 
Käufer trägt die erforderlichen Kosten der Rücknahme und Verwertung des 
Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5% 
des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzuset-
zen, wenn der Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der Käufer nach-
weist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten entstanden sind.

3.	�Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den 
Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung ein-
räumen.

VII. Sachmangel
1.	� Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend 

den gesetzlichen Bestimmungen in zwei Jahren ab Auslieferung des 
Kaufgegenstandes. Abweichend davon verjähren Ansprüche auf 
Nachbesserung im Fall von Sachmängeln erst nach drei Jahren ab 
Auslieferung des Kaufgegenstandes oder dessen Erstzulassung, wobei der 
jeweils frühere Zeitpunkt maßgeblich ist. Zeigt sich innerhalb von einem Jahr 
ab Auslieferung ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits 
bei Auslieferung mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der 
Art des Mangels nicht vereinbar. Beschränkt auf die Geltendmachung von 
Mängelbeseitigungsansprüchen gilt diese Vermutung auch dann, wenn sich 
ein Sachmangel erstmals nach Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf von drei 
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Jahren nach Auslieferung zeigt. Ansprüche wegen Sachmängeln bestehen 
nicht, wenn der Mangel oder Schaden auf natürlichen Verschleiß zurückzu-
führen ist oder dadurch entstanden ist, dass

	 �– �der Käufer einen Mangel nicht unverzüglich nach Entdeckung angezeigt 
hat oder

	 �– �der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht wor-
den ist, z.B. bei motorsportlichen Wettbewerben, oder

	� – �der Kaufgegenstand zuvor in einem Betrieb, der für den Käufer erkennbar 
vom Hersteller für die Betreuung nicht anerkannt war, unsachgemäß 
instand gesetzt, gewartet oder gepflegt worden ist und der Käufer dies 
erkennen musste oder

	 �– �in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung 
der Hersteller nicht genehmigt hat, oder der Kaufgegenstand oder Teile 
davon (z.B. Software) in einer vom Hersteller nicht genehmigten Weise 
verändert worden sind, oder

	 �– �der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege 
des Kaufgegenstandes (z.B. Betriebsanleitung) nicht befolgt hat. 
Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer auf-
grund Gesetz zwingend haftet oder etwas anderes vereinbart wird, insbe-
sondere im Fall der Übernahme einer Garantie.

2.	�Der Käufer kann bezüglich Lack und Durchrostung ungeachtet seiner 
sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Sachmängelhaftungsansprüche 
vom Verkäufer Nachbesserung verlangen, wenn innerhalb von zwölf Jahren 
nach Ablieferung des Kaufgegenstandes eine Durchrostung der Karosserie 
vorliegt oder wenn innerhalb von drei Jahren nach dem vorgenannten 
Zeitpunkt der Lack des Kaufgegenstandes einen Sachmangel aufweist. 
Dieses Recht wird dem Käufer unter der Voraussetzung gewährt, dass die 
Inspektionen in den vom Hersteller vorgegebenen Intervallen vorgenom-
men und Überprüfungen und ggf. Nachbesserungen im Rahmen dieser 
Inspektionen an der Karosserie und am Unterboden durchgeführt werden. 
Ansprüche wegen Durchrostung der Karosserie sowie wegen Lackschäden 
bestehen insbesondere dann nicht, wenn Schäden durch Steinschlag, 
Kratzer, Dellen, Unfallschäden oder umweltbedingte Einflüsse verursacht 
wurden.

3.	�Für die Abwicklung einer Mängelbeseitigung gilt Folgendes:
	 �a) �Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer beim Verkäufer oder 

bei anderen, vom Hersteller für die Betreuung des Kaufgegenstandes 
anerkannten Betrieben geltend machen; im letzteren Fall hat der Käufer 
den Verkäufer hiervon zu unterrichten, wenn die erste Mängelbeseitigung 
erfolglos war. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer 
eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhän-
digen.

	 �b) �Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsun-
fähig, hat sich der Käufer an den dem Ort des betriebsunfähigen 
Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller für die Betreuung 
des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu wenden.

	 �c) �Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum 
Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche 
aufgrund des Kaufvertrages geltend machen.

	 �d) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
4.	�Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Mängelbeseitigungs-

ansprüche nicht berührt.

VIII. Haftung
1.	 �Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen 

Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet 
der Verkäufer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertrags-
wesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer 
nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorherseh-
baren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine vom 
Käufer für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung 
(ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Verkäufer 
nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Käufers, z. B. höhere 
Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch 
die Versicherung. Eine Pflicht des Käufers zur Inanspruchnahme seiner 
Versicherung besteht nicht.

2.	�Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige 
Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der 
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt.

3.	�Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV abschließend geregelt.

4.	�Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen 
und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte 
Fahrlässigkeit verursachte Schäden ist ebenfalls in dem durch vorstehenden 
Abs. 1 beschriebenen Umfang beschränkt.

5.	�Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit.

IX. Gerichtsstand
1.	�� Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 

Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheck-
forderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.

2.	�Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem 
Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.

X. Hinweis gemäß § 36 �Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
	 �Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu 
auch nicht verpflichtet.
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I. Auftragserteilung
1.  Im Auftragsschein oder in einem Bestätigungsschreiben sind die zu erbrin-

genden Leistungen zu bezeichnen und der voraussichtliche oder verbind-
liche Fertigstellungstermin anzugeben.

2.  Der Auftraggeber erhält eine Durchschrift des Auftragsscheins ggf. in elek-
tronischer Form.

3.  Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu erteilen und 
Probefahrten sowie Überführungsfahrten durchzuführen.

4.  Falls erforderlich, wird das Fahrzeug auf den aktuellen Softwarestand 
gebracht. Soweit technisch möglich, werden in diesem Zusammenhang 
Fahrzeugdaten verschlüsselt und temporär lokal gesichert. Durch die 
Softwareaktualisierung kann es auch zu folgenden Änderungen kommen:

 a)  Modifikationen der Gestaltung von Funktionsausprägungen.
 b)  Freischaltung neuer Funktionen, soweit dies bestehende Funktionen nicht 

einschränkt und die Freischaltung der neuen Funktion dem Auftraggeber 
nach Art der Funktion und Auswirkungen ihrer Freischaltung auch im 
Übrigen zumutbar ist.

 c)  Überschreibung von Modifikationen der Fahrzeugsoftware (z. B. Leis-
tungsoptimierungen), die vom Auftraggeber eigenmächtig vorgenommen 
wurden.

 d)  Individuelle Einstellungen im Fahrzeug können vereinzelt auf Werksein-
stellungen zurückfallen.

5.  Hinweis: Bei erfolgter Rädermontage ist ein Nachziehen der Radschrau ben 
nach 50 bis 100 km erforderlich.

6.  Übertragungen von Rechten und Pflichten des Auftraggebers aus dem 
Auftrag bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. Dies 
gilt nicht für auf Geld gerichtete Ansprüche des Auftraggebers gegen 
den Auftragnehmer. Für andere Rechte des Auftraggebers gegen den 
Auftragnehmer bedarf es der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers 
dann nicht, wenn beim Auftragnehmer ein schützenswertes Interesse an 
einem Abtretungsausschluss nicht besteht oder berechtigte Belange des 
Auftraggebers an einer Abtretbarkeit des Rechtes das schützenswerte 
Interesse des Auftragnehmers an einem Abtretungsausschluss überwiegen.

II. Preisangaben im Auftragsschein; Kostenvoranschlag
1.  Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der Auftragnehmer im Auftrags-

schein auch die Preise, die bei der Durchführung des Auftrags voraus-
sichtlich zum Ansatz kommen. Preisangaben im Auftragsschein können 
auch durch Verweisung auf die infrage kommenden Positionen der beim 
Auftragnehmer ausliegenden Preis- und Arbeitswertkataloge erfolgen.

2.  Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es 
eines schriftlichen Kostenvoranschlags; in diesem sind die Arbeiten und 
Ersatzteile jeweils im Einzelnen aufzuführen und mit dem jeweiligen Preis 
zu versehen. Der Auftragnehmer ist an diesen Kostenvoranschlag bis zum 
Ablauf von 3 Wochen nach seiner Abgabe gebunden. Die zur Abgabe eines 
Kostenvoranschlags erbrachten Leistungen können dem Auftraggeber 
berechnet werden, wenn dies im Einzelfall vereinbart ist. Wird aufgrund 
des Kostenvoranschlags ein Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten 
für den Kostenvoranschlag mit der Auftragsrechnung verrechnet und der 
Gesamtpreis darf bei der Berechnung des Auftrags nur mit Zustimmung des 
Auftraggebers überschritten werden.

3.  Wenn im Auftragsschein Preisangaben enthalten sind, muss ebenso wie 
beim Kostenvoranschlag die Umsatzsteuer angegeben werden.

III. Fertigstellung
1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbindlich bezeichne-

ten Fertigstellungstermin einzuhalten. Ändert oder erweitert sich der Arbeits- 
umfang gegenüber dem ursprünglichen Auftrag und tritt dadurch eine  
Ver zögerung ein, dann hat der Auftragnehmer unverzüglich unter Angabe 
der Gründe einen neuen Fertigstellungstermin zu nennen.

2.  Hält der Auftragnehmer bei Aufträgen, welche die Instandsetzung eines 
Kraftfahrzeugs zum Gegenstand haben, einen schriftlich verbindlich zuge-
sagten Fertigstellungstermin länger als 24 Stunden schuldhaft nicht ein, so  
hat der Auftragnehmer nach seiner Wahl dem Auftraggeber ein möglichst  
gleichwertiges Ersatzfahrzeug nach den jeweils hierfür gültigen Bedingun-
gen des Auftragnehmers kostenlos zur Verfügung zu stellen oder 80 % der  
Kosten für eine tatsächliche Inanspruchnahme eines möglichst gleichwer-
tigen Mietfahrzeugs zu erstatten. Der Auftraggeber hat das Ersatz- oder 
Mietfahr zeug nach Meldung der Fertigstellung des Auftragsgegenstandes 
unverzüglich zurückzugeben; weitergehender Ver zugs schadensersatz ist 
ausgeschlossen, außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Auf tragnehmer ist auch für die während des Verzugs durch Zufall ein-
tretende Unmöglichkeit der Leistung verantwortlich, es sei denn, dass der 
Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten wäre. 

3.  Bei gewerblich genutzten Fahrzeugen kann der Auftragnehmer statt der    
Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs oder der Übernahme von 
Mietwagen kos ten den durch die verzögerte Fertigstellung entstandenen 
Verdienstausfall ersetzen.

4.  Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungstermin infolge höherer  Gewalt 
oder Betriebsstörungen ohne eigenes Verschulden nicht  einhalten kann, 
besteht aufgrund hierdurch bedingter Verzögerungen keine Verpflichtung 
zum Schadensersatz, insbesondere auch nicht zur Stellung eines 
Ersatzfahrzeugs oder zur Erstattung von Kosten für die tatsächliche 
Inanspruchnahme eines Mietfahrzeugs. Der Auftragnehmer ist jedoch ver-
pflichtet, den Auftraggeber über die Verzögerungen zu unterrichten, soweit 
dies möglich und zumutbar ist. Dabei nutzt der Auftragnehmer die vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Kanäle.

5.  Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit.

IV. Abnahme
1.  Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber erfolgt 

im Betrieb des Auftragnehmers, soweit nichts anderes vereinbart ist.
2.  Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand innerhalb von 

1 Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aushändigung oder 
Übersendung der Rechnung abzuholen. Im Falle der Nichtabnahme kann 
der Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 
Bei Reparaturarbeiten, die innerhalb eines Arbeitstages ausgeführt wer-
den, verkürzt sich die Frist auf 2 Arbeitstage.

3.  Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewah-
rungsgebühr berechnen. Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen 
des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt werden. Kosten und 
Gefahren der Aufbewahrung gehen zulasten des Auftraggebers.

V. Berechnung des Auftrags
1.  In der Rechnung sind Preise oder Preisfaktoren für jede technisch in 

sich abgeschlossene Arbeitsleistung sowie für verwendete Ersatzteile 
und Materialien jeweils gesondert auszuweisen. Wünscht der 
Auftraggeber Abholung oder Zustellung des Auftragsgegenstandes, 
erfolgen diese auf seine Rechnung und Gefahr. Die Haftung bei 
Verschulden bleibt unberührt. Die Unentgeltlichkeit der Reparatur für 
den Auftraggeber aufgrund einer bestehenden EUROPlus-Garantie steht 
unter dem Vorbehalt, dass der konkrete Schaden von der EUROPlus-
Garantie abgedeckt ist und vor Durchführung der Reparatur von  
der EUROPlus-Servicestelle freigegeben wurde. 

2.  Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlags aus-
geführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei 
lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind.

3.  Die Berechnung des Tauschpreises im Tauschverfahren setzt voraus, dass  
das ausgebaute Aggregat oder Teil dem Lieferumfang des Ersatz aggregats 
oder -teils entspricht und dass es keinen Schaden aufweist, der die Wieder-
aufbereitung unmöglich macht.

4.  Die Umsatzsteuer geht zulasten des Auftraggebers.
  Eine etwaige Berichtigung der Rechnung muss seitens des Auftrag nehmers, 

ebenso wie eine Beanstandung seitens des Auftraggebers, spätestens 6 Wo- 
chen nach Zugang der Rechnung erfolgen.

Vl. Zahlung
1.  Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei Abnahme 

des Auftragsgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der 
Rechnung zur Zahlung fällig, spätestens jedoch innerhalb 1 Woche nach 
Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der 
Rechnung.

2.  Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Auftraggeber nur dann auf- 
rechnen, wenn die Gegenforderung des Auftraggebers unbestritten ist oder  
ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Hiervon ausgenommen sind Gegenforderun-
gen des Auftraggebers aus demselben Auftrag. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus demsel ben  
Vertragsverhältnis beruht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragser-
teilung eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.

VIl. Erweitertes Pfandrecht
  Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein 

vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrags in seinen Besitz 
gelangten Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und 
sonstigen Leistun gen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Auf-

Wichtig: Bitte lesen Sie die AGB sorgfältig durch. 

Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraft fahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren  
Teilen und für Kostenvoranschläge.
Kfz-Reparaturbedingungen (Stand 06/2023)



trags gegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese 
unbestritten sind oder ein rechts kräftiger Titel vorliegt und der Auftrags ge-
genstand dem Auftraggeber gehört.

VlII. Haftung für Sachmängel
1.  Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr  

ab Abnahme des Auftragsgegenstandes. Nimmt der Auftraggeber den Auf- 
tragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm Sach-
mängelansprüche nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält.

2.  Ist Gegenstand des Auftrags die Lieferung herzustellender oder zu erzeu-
gender beweglicher Sachen und ist der Auftraggeber eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sonder    vermögen 
oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, verjäh-
ren Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln in einem Jahr ab 
Ablieferung. Für andere Auftraggeber (Verbraucher) gelten in diesem Fall 
die gesetzlichen Bestimmungen.

3.  Die Verjährungsverkürzungen in Ziffer 1, Satz 1 und Ziffer 2, Satz 1 
gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätz-
lichen Verletzung von Pflichten des Auftragnehmers, seines gesetzlichen 
Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie bei Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit.

4.  Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen 
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet 
der Auftragnehmer beschränkt: 

  Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, 
etwa solcher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt und 
Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auftrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese 
Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen 
Schaden begrenzt. 

  Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von 
ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.  

  Für die vorgenannte Haftungsbeschränkung und den vorgenannten 
Haftungs ausschluss gilt Ziffer 3 dieses Abschnitts entsprechend.

5.  Unabhängig von einem Verschulden des Auftragnehmers bleibt eine etwai- 
ge Haftung des Auftragnehmers bei arglistigem Verschweigen des Mangels, 
aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaf fungsrisikos und 
nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

6. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt Folgendes:
 a)  Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Auftraggeber beim Auftragneh-

mer geltend zu machen; bei mündlichen An zeigen händigt der Auftrag- 
nehmer dem Auftrag geber eine schriftliche Bestätigung über den 
Eingang der Anzeige aus.

 b)  Wird der Auftragsgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, 
kann sich der Auftraggeber mit vorheriger Zustimmung des Auftragneh- 
mers an einen anderen Kfz-Meisterbetrieb wenden. In diesem Fall hat der  
Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu lassen, dass es sich 
um die Durchführung einer Mängelbeseitigung des  Auftragnehmers 
handelt und dass diesem ausgebaute Teile während einer ange-
messenen Frist zur Verfügung zu halten sind. Der Auftragnehmer 
ist zur Erstattung der dem Auftraggeber nachweislich entstandenen 
Reparaturkosten verpflichtet.

 c)  Im Falle der Nachbesserung kann der Auftraggeber für die zur Mängel-
beseitigung eingebauten Teile bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des 
Auftragsgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Auftrags  
geltend machen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftragnehmers.

IX. Haftung für sonstige Schäden
1.  Die Haftung für den Verlust von Geld und Wertsachen jeglicher Art, die nicht 

ausdrücklich in Verwahrung genommen sind, ist ausgeschlossen.
2.  Sonstige Ansprüche des Auftraggebers, die nicht in Abschnitt VIII. 

„Haftung für Sachmängel“ geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen 
Verjährungsfrist.

3.  Für Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer gelten die 
Regelungen in Abschnitt VIII. „Haftung für Sachmängel“, Ziffer 4 und 5 
entsprechend.

X. Eigentumsvorbehalt
  Soweit eingebaute Zubehör-, Ersatzteile und Aggregate nicht wesentliche 

Bestandteile des Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich der 
Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur vollständigen unanfechtbaren 
Bezahlung vor.

XI. Datenschutz
1.  Im Rahmen der Serviceprozesse und Reparaturdienstleistungen werden 

vom Auftragnehmer Daten des Fahrzeugs mit speziellen Diagnosegeräten 
aus dem Fahrzeugschlüssel und den verbauten elektronischen 
Steuergeräten ausgelesen und vom Auftragnehmer zum Zwecke der 
Service- und Reparaturdienstleistungen verarbeitet. Zur Dokumentation 
des Fahrzeugzustands kann der Auftragnehmer zudem Foto- und/
oder Videoaufnahmen des Fahrzeugs anfertigen und zum Zwecke der 
Abwicklung der Service- und Reparaturdienstleistungen verwenden. 
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist der mit dem Auftraggeber geschlos-
sene Vertrag über zu erbringende Service- und Reparaturdienstleistungen. 
Ohne Auslesen und Verarbeiten der Fahrzeugdaten kann die beauftragte 
Service- oder Reparaturleistung möglicherweise nicht erbracht werden. 
Zur Vorbereitung eines Werkstatttermins können darüber hinaus mit expli-
ziter Einwilligung des Auftraggebers die Schlüsseldaten des Fahrzeugs 
(insb. VIN, km-Stand, Servicebedarf) über Onlinedienste des Herstellers 
(z. B. BMW ConnectedDrive) online ausgelesen werden (Remote Key Read). 
Die ausgelesenen Fahrzeugdaten werden so lange gespeichert, wie es die 
jeweiligen Zwecke erfordern. 

2.  Die unter Punkt 1 genannten Daten setzen sich im Wesentlichen aus  Fahr- 
zeugstammdaten (z. B. Fahrzeug-Identifikationsnummer,  Fahrzeugtyp, Produk-
tionsdatum, Fahrzeugausstattung), Fahrzeugzustandsdaten (Messwerte wie  
z. B. Kilometerstand), Fehlerspeichereinträgen (z. B. Fehlfunktion Fahrtrich-
tungsanzeiger), Belastungskollektiven, Softwareständen sowie Service-  
und Werkstattdaten (z. B. Servicebedarfe, durchgeführte Arbeiten, verbaute 
Ersatz teile, Garantiefälle, Werkstattprotokolle) zusammen. Weitere Details 
erläutert bei Bedarf der Auftragnehmer.

3.  Der Auftragnehmer übermittelt die ausgelesenen Fahrzeugdaten an den 
Her steller, der die Daten zu eigenen Zwecken nutzt. Weitere Daten zur Person 
des Auftraggebers werden nicht übermittelt. Die Übermittlung dient der 
Bereitstellung von Service- und Reparaturprozessen durch den Hersteller und  
zu Dokumentationszwecken (z. B. für die Vermeidung von 
Wiederholreparatu ren). Diese technischen Fahrzeugdaten ohne Bezug zur 
Person des Auftraggebers werden auch für die berechtigten Interessen des 
Herstellers an der Sicherung der Produktqualität, der Produktbeobachtung 
sowie der Produktentwicklung genutzt. Der Hersteller wertet die 
Fahrzeugdaten zudem zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus,  etwa um 
zu bestimmen, welche Fahr zeuge von einem Rückruf betroffen sind. 
Neben den Fahrzeugdaten werden auch Reparatur- und 
Serviceauftragsdaten, mitsamt der enthaltenen Rechnungsadresse, an 
den Hersteller übermittelt und zum Zwecke von Analysen zu Marktleistung 
und -potenzialen verarbeitet. 

4.  Zum Zwecke einer effizienten Abwicklung von Schadensfällen oder Fahr-
zeugrücknahmen werden Teile der zuvor genannten Daten an die hersteller-
eigene Leasinggesellschaft übermittelt. 

5.  Zur erleichterten Abwicklung von Schadensfällen übermittelt der 
Auftraggeber Teile der zuvor genannten Fahrzeugdaten an zuständige 
Versicherungen. Dies erfolgt nur bei einem entsprechenden Auftrag durch 
den Auftraggeber. 

6.  Im Rahmen rechtlicher Verpflichtungen werden bestimmte Verbrauchsdaten 
(sog. OBFCM-Daten) zu Ihrem Fahrzeug erhoben und über den Hersteller 
an die EU-Kommission übermittelt. Die Datenerhebung und -übermittlung 
zu diesem Zweck können Sie beim Auftragnehmer verweigern. 

7.  Der Auftragnehmer nutzt beauftragte technische Dienstleister, etwa zur Er- 
stellung standardisierter Reparaturaufträge oder zur Errechnung von 
Kosten voranschlägen. 

  Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit Auskunft über seine beim 
Auftragnehmer gespeicherten Daten zu verlangen, Daten berichtigen 
oder löschen zu lassen, Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einschließlich der Datenübermittlung 
an den Hersteller einzulegen oder Übertragbarkeit der Daten zu verlan-
gen. Der Auftraggeber kann zudem Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einlegen, so er der Meinung ist, dass seine Bedenken 
zum Datenschutz nicht ernst genommen werden. Selbige Rechte können 
auch dem Hersteller gegenüber bezüglich der gemäß 3) transferierten 
Daten geltend gemacht werden.

XII. Gerichtsstand
  Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Ge schäfts-

verbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen 
ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Der 
gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist.

XIII. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
  Der Auftragnehmer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hier-
zu auch nicht verpflichtet.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Teilen, Zubehör, 
Accessoires und sonstigen Produkten.

(Stand: 01/2022)

I. Zahlung
1.	� Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind 

bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändi­
gung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung 
fällig.

2.	� Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer 
nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des 
Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel 
vorliegt.

	� Hiervon ausgenommen sind Gegenforderungen des 
Käufers aus demselben Kaufvertrag. Ein Zurückbe­
haltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es 
auf Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis 
beruht.

II. Lieferung und Lieferverzug
1.	�� Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder 

unverbindlich vereinbart werden können, sind in 
Textform anzugeben. Lieferfristen beginnen mit 
Vertragsabschluss.

2.	� Der Käufer kann zehn Tage nach Überschreiten ei­
nes unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern 
zu liefern.

	� Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der 
Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Er­
satz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser 
bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchs­
tens 5 % des vereinbarten Kaufpreises.

3.	� Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurück­
treten und/oder Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der 
Zehn-Tages-Frist gemäß Ziffer 2 eine angemessene 
Frist zur Lieferung setzen.

	� Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt 
der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leich­
ter Fahrlässigkeit auf höchstens 25 % des verein­
barten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtli­
ches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der 
bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner ge­
werblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig­
keit handelt, sind Schadensersatzansprüche bei 
leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird dem 
Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung 
durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorste­
hend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Ver­
käufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei 
rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

4.	� Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine 
verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Ver­
käufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins 
oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers 
bestimmen sich dann nach Ziffer 2, Satz 3 und Ziffer 
3 dieses Abschnitts.

5.	� Die Haftungsbegrenzungen und Haftungsaus­
schlüsse dieses Abschnitts gelten nicht für Schäden, 
die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines ge­
setzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen 
beruhen, sowie bei Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit.

6.	� Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen 
Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den 
Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend 
daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbar­
ten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu 
liefern, verändern die in den Ziffern 1 bis 4 dieses 
Abschnitts genannten Termine und Fristen um die 
Dauer der durch diese Umstände bedingten Leis­
tungsstörungen. Führen entsprechende Störungen 
zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Mo­
naten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. 
Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.

7.	� Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichun­
gen im Farbton sowie Änderungen des Lieferum­
fangs seitens des Herstellers bleiben während der 
Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder 
Abweichungen unter Berücksichtigung der Interes­
sen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. 
Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeich­
nung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegen­
standes Zeichen oder Nummern gebraucht, können 
allein daraus keine Rechte hergeleitet werden.

III. Abnahme
1.	� Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand in­

nerhalb von acht Tagen ab Zugang der 
Bereitstellungsanzeige abzunehmen.

2. 	�Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von 
seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 
Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt 
dieser 10 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz 
ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Ver­
käufer einen höheren Schaden nachweist oder der 
Käufer nachweist, dass ein geringerer oder über­
haupt kein Schaden entstanden ist.

IV. Eigentumsvorbehalt
1.	� Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der 

dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zuste­
henden Forderungen Eigentum des Verkäufers. Ist 
der Käufer eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertra­
ges in Ausübung seiner gewerblichen oder selbst­
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der 
Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen 
des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden 
Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zu­
sammenhang mit dem Kauf stehenden Forderun­
gen.

	� Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Ver­
zicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn 
der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im 
Zusammenhang stehenden Forderungen unan­
fechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen 
aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine an­
gemessene Sicherung besteht.

2.	� Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer 
vom Kaufvertrag zurücktreten. Hat der Verkäufer 
darüber hinaus Anspruch auf Schadensersatz statt 
der Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wie­
der an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber 
einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen Ver­
kaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der 
Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der 
nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegen­
standes geäußert werden kann, wird nach Wahl des 
Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sach­
verständiger, z. B. der Deutschen Automobil Treu­
hand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert 
ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der 
Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstan­
des. Die Verwertungskosten betragen ohne Nach­
weis 5 % des gewöhnlichen Verkaufswertes.

	� Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der 
Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der Käufer 
nachweist, dass geringere oder überhaupt keine 
Kosten entstanden sind.

3.	� Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der 
Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen 
noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.

V. Haftung für Sachmängel und Rechtsmängel
1.	� Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln und 

Rechtsmängeln verjähren bei neuen Teilen in zwei 
Jahren. Sofern der Käufer ein Verbraucher im Sinne 
von § 13 BGB  ist und es sich beim Kaufgegenstand 
um eine gebrauchte Sache handelt, kann eine 

Verkürzung der zweijährigen Verjährungsfrist für 
Sachmängel und Rechtsmängel auf nicht weniger 
als ein Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes 
an den Käufer nur wirksam  vereinbart werden, wenn 
der Käufer vor Abgabe seiner Vertragserklärung von 
der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kennt­
nis gesetzt  und die Verkürzung im Vertrag ausdrück­
lich und gesondert vereinbart wird. Soweit eine sol­
che ausdrückliche und gesonderte Vereinbarung 
getroffen wird, gilt diese nicht für Schäden, die auf 
einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verlet­
zung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzli­
chen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beru­
hen, sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit.

2.	� Wenn der Käufer eine juristische Person des öffentli­
chen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sonderver­
mögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss 
des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ver­
jähren Ansprüche wegen Sachmängeln und Rechts­
mängeln bei neuen Kaufgegenständen in einem Jahr 
ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegen­
standes; bei gebrauchten Kaufgegenständen ist die 
Sachmängelhaftung und Rechtsmängelhaftung 
ausgeschlossen. Die Verjährungsverkürzung und 
der Ausschluss der Sachmängelhaftung und Rechts­
mängelhaftung gelten nicht für Schäden, die auf ei­
ner grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung 
von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen 
Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen, 
sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit.

3.	� Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestim­
mungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht 
fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer 
beschränkt:

	� Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertrags­
wesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufver­
trag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck 
gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ord­
nungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

	� Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Betriebsangehörigen des Verkäufers für von Ihnen 
durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

	� Die vorgenannte Haftungsbeschränkung sowie der 
vorgenannte Haftungsausschluss gelten nicht für 
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vor­
sätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, 
seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfül­
lungsgehilfen beruhen, sowie bei Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit.

4.	� Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers 
bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arg­
listigem Verschweigen eines Mangels, aus der Über­
nahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisi­
kos und nach dem Produkthaftungsgesetz 
unberührt.

5.	� Ansprüche wegen Sachmängeln und Rechtsmän­
geln bestehen nicht, wenn der Mangel oder Schaden 
auf natürlichen Verschleiß zurückzuführen ist oder 
dadurch entstanden ist, dass:

	 – �der Käufer einen Mangel nicht unverzüglich nach 
Entdeckung angezeigt hat oder

	 – �der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt 
oder überbeansprucht worden ist, z. B. bei motor­
sportlichen Wettbewerben, oder
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	 – �der Kaufgegenstand zuvor in einem Betrieb, der für 
den Käufer erkennbar vom Hersteller für die 
Betreuung nicht anerkannt war, unsachgemäß 
instand gesetzt, gewartet oder gepflegt worden ist 
und der Käufer dies erkennen musste oder

	 – �in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden 
sind, deren Verwendung der Hersteller nicht ge­
nehmigt hat, oder der Kaufgegenstand oder Teile 
davon (z. B. Software) in einer vom Hersteller nicht 
genehmigten Weise verändert worden sind oder

	 – �der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, 
Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes (z. B. 
Betriebsanleitung) nicht befolgt hat.

6.	� Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, 
gilt Folgendes:

	 a) �Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer 
beim Verkäufer geltend zu machen. Bei mündli­
chen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer 
eine schriftliche Bestätigung über den Eingang 
der Anzeige auszuhändigen.

	 b) �Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

7.	� Soweit der Käufer ein Verbraucher im Sinne von  
§ 13  BGB ist, gelten für Sach- und Rechtsmängel an 
Waren mit digitalen Elementen zusätzlich die auf 
digitale Elemente anwendbaren gesetzlichen 
Regelungen.

VI. Haftung für sonstige Ansprüche
1.	� Für sonstige Ansprüche des Käufers, die nicht in 

Abschnitt V. „Haftung für Sachmängel und Rechts­
mängel“ geregelt sind, gelten die gesetzlichen Ver­
jährungsfristen. 

2.	� Die Haftung wegen Lieferverzug ist in Abschnitt II.
„Lieferung und Lieferverzug“ abschließend geregelt. 
Für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den 
Verkäufer gelten die Regelungen in Abschnitt V. 
„Haftung für Sachmängel und Rechtsmängel“, Ziffer 
3 und 4 entsprechend.

3.	� Wenn der Käufer ein Verbraucher im Sinne von  
§ 13  BGB ist und Vertragsgegenstand auch  die Be­
reitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleis­
tungen ist, wobei die Ware ihre Funktion auch ohne 
diese digitalen Produkte erfüllen kann, gelten für die­
se digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
die gesetzlichen Vorschriften der §§ 327 ff BGB.

VII. Gerichtsstand
1.	� Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen An­

sprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleu­
ten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen 
ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Ver­
käufers.

2.	� Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer kei­
nen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach 
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli­
chen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im 
Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegen­
über dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.

VIII. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreit
beilegungsgesetz (VSBG)
Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsver­
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne 
des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht ver­
pflichtet.
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AGB Kaltenbach Mobility 

 

I. Allgemeine Bedingungen 

Vertragsparteien sind der Vermieter und der/die umseitig bezeichnete/n Mieter/in (der Mieter). 
Obliegenheiten aus diesen Bedingungen sind dem erlaubten Fahrer mitzuteilen und gelten für ihn 
ebenso, auch wenn hier vereinfachend nur vom „Mieter“ gesprochen wird. Mehrere 
Vertragspartner haften für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner. Soweit 
nachstehend von dem Mieter oder dem Fahrer die Rede ist, sind damit jeweils alle Mieter bzw. 
Fahrer gemeint. unabhängig davon, ob männlich, weiblich oder mehrere.  

Haben wir Ihre Reservierung bestätigt, garantieren wir Ihnen, dass das Fahrzeug zum 
Anmietzeitpunkt verfügbar ist. Uns nach einer verbindlichen Bestellung bei 
Stornierungen/Nichtabholung entstehende Kosten und Umsatzverluste werden teilweise 
berechnet: 
-          bis 1 Tage vor Mietbeginn können Sie kostenlos stornieren 
-          zwischen  und  Tagen berechnen wir  Prozent des Mietpreises für die ersten drei Tage 
-          ab 24 Stunden vor Anmietung berechnen wir  Prozent des Mietpreises für die ersten drei 
Tage 
-          bei Nichtabholung berechnen wir Ihnen 90 Prozent des Mietpreises für die ersten drei Tage, 
die verbleibenden 10 Prozent sind unsere Ersparnis wegen Nichtabnutzung.  
Der Mieter hat das Recht des Nachweises, dass dem Vermieter ein geringerer Schaden 
entstanden ist. 

Der Mieter oder dessen angestellter Fahrer bestätigt mit der Unterzeichnung des Mietvertrages, 
den Mietwagen vollgetankt erhalten zu haben. Beanstandungen jeglicher Art sind durch den 
Mieter unmittelbar nach Fahrzeugübergabe gegenüber dem Vermieter geltend zu machen. Der im 
Mietvertrag angegebene Anfangskilometerstand wird als richtig anerkannt. Die Mietbedingungen, 
die jeweils gültige Preisliste, das Fahrzeugübernahmeprotokoll sowie die Datenschutz-
Erklärungen und -hinweise sind Bestandteil des Mietvertrages. 

Der Mieter wird hiermit darauf hingewiesen, dass ihm nach § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB ein 
besonderes Widerrufsrecht wegen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
nicht zusteht. Laut Vorschriften der EU sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass die EU 
eine Plattform zur Online-Streitbeilegung zur Verfügung stellt: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.showEtlng=DE 

Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit, Änderungen nur, wenn sie vom Vermieter 
schriftlich bestätigt worden sind.  

II. Nutzung des Mietwagens 

1. Der Mietwagen darf nur vom Mieter selbst und den im Mietvertrag angegebenen Personen 
sowie den bei dem gewerblichen Mieter angestellten Fahrern in dessen Auftrag geführt werden. 
Voraussetzung ist in allen Fällen der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Mieter obliegt die 
Kontrolle und Überwachung. Der Mieter hat das Handeln des jeweiligen Fahrers wie eigenes zu 
vertreten. Sollte aus Gründen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Mieters entgegen dieses 
Vertrages ein Nichtberechtigter das Fahrzeug führen, so haftet der Mieter auch für das Handeln 
des Nicht-Fahrtberechtigten, es sei denn, der Mieter kann beweisen, dass er dessen Handeln 
nicht zu vertreten hat. Der gewerbliche Mieter hat durch eine eigene Dokumentation oder 
regelmäßige Zusendung an den Vermieter sicherzustellen, dass tatsächliche Fahrer gegenüber 



Behörden benannt werden können. Andernfalls hat er für den wirtschaftlichen Schaden einer 
Fahrtenbuchauflage gegen den Vermieter aufzukommen. 

2. Die Nutzung des Mietwagens zur gewerblichen Personen- und/oder Güterbeförderung ist 
nur bei gesondert vertraglicher Vereinbarung und unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen zulässig. Es ist dem Mieter untersagt, den Mietwagen zu motorsportlichen- oder 
Testzwecken sowie zu Zollvergehen und sonstigen Straftaten (Recht des Tatortes) zu verwenden. 
Insbesondere ist es verboten, im Straßenverkehr ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen 
auszurichten oder durchzuführen oder daran teilzunehmen oder sich als Kraftfahrzeugführer mit 
nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortzubewegen, 
um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. 

3.  Die Nutzung des Mietwagens ist grundsätzlich nur im Inland gestattet. Fahrten außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland bedürfen ausdrücklich der schriftlichen Genehmigung des 
Vermieters. Der Mieter kann die Nutzung im Ausland gegen ein zusätzliches Entgelt vereinbaren, 
Preis laut Preisliste. Dann ist die Nutzung auf dem EU-Festland und hier den Staaten der EU sowie 
Schweiz, Großbritannien und Norwegen gestattet. 

4.  Bei der Benutzung der Mietsache ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten. 
Der Mieter verpflichtet sich, den Mietwagen schonend zu behandeln, die 
straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen stets zu beachten und den Wagen gegen Diebstahl 
sorgfältig abzusichern. Die Verkehrssicherheit ist während der Mietdauer regelmäßig - 
mindestens vor jeder Fahrt - zu überprüfen. Bei jedem Tankvorgang während der Mietzeit sind der 
Motorölstand sowie der Reifendruck zu überprüfen. Bei jedem auch nur kurzzeitigem Verlassen 
der Mietsache sind sämtliche Fenster zu schließen, der Zündschlüssel abzuziehen, das 
Lenkradschloss einzurasten und sämtliche Türen sowie Kofferraumdeckel zu verriegeln. 

5.  Die Nutzung des Mietwagens bei winterlichen Straßenverhältnissen ist nur gestattet, 
wenn die Bereifung der Mietsache den Straßenverkehrsvorschriften entspricht. Tritt im anderen 
Fall ein Schaden ein, vermindert sich bzw. entfällt die vertraglich vereinbarte 
Haftungsreduzierung für Unfallschäden. 

6. Der Mieter haftet für sämtliche eigene Verstöße gegen Verkehrsvorschriften und sonstige 
gesetzliche Bestimmungen sowie für Ansprüche Dritter aufgrund seiner Nutzung des 
Mietfahrzeuges und stellt daher den Autovermieter von solchen durch ihn verursachten Buß- und 
Verwarnungsgelder, Gebühren und sonstige Kosten frei, soweit er diese zu vertreten hat. Als 
Ausgleich für entstandene Kosten und Aufwand der Vermieterin aufgrund durch den Mieter selbst 
verursachter/selbst begangener Ordnungswidrigkeiten, Straftaten oder Störungen hat der 
Vertragspartner Schadenersatz zu leisten. Die Höhe des angemessenen Schadenersatzes richtet 
sich nach den Kosten des Vermieters, um den Vorgang zu bearbeiten und beträgt pro Bearbeitung 
25 EUR. Der Mieter hat das Recht des Nachweises, dass dem Vermieter ein geringerer 
Aufwand/Schaden entstanden ist. Er hat weiter das Recht, den Anspruch der Vermieterin 
zurückzuweisen, weil er nicht selbst gefahren ist oder das vorgeworfene Vergehen 
ungerechtfertigt erhoben wurde. Daraus folgt die Pflicht, den Fahrer des Fahrzeuges aus der 
Reihe der berechtigten Fahrer zu benennen, der zum Zeitpunkt des Regelverstoßes das 
Mietfahrzeug genutzt hat und der demzufolge den Schaden und die verursachten Buß- und 
Verwarnungsgelder, Gebühren und sonstige Kosten zu vertreten hat.  

7.   Der Mieter gibt im Mietvertrag an, ob er bei Zahlung einer separaten Abrechnungsposition 
("mit Erlaubnis zum Anhängerbetrieb") das mit einer Anhängezugvorrichtung ausgestattete 
Fahrzeug im Anhängerbetrieb nutzen möchte. Lehnt er für ihn kostensparend ab, darf er die 
Anhängezugvorrichtung nicht nutzen. Fährt er trotzdem (für den Vermieter gefahrerhöhend) mit 



Anhänger und versursacht dabei einen Schaden bei Dritten oder am Zugfahrzeug, verhält er sich 
vertragswidrig und ist dem Vermieter gegenüber schadenersatzpflichtig.  

III. Mietpreis, Mietdauer und Fahrzeugrückgabe, Übergabeort 

1. Der Mietpreis ergibt sich aus der jeweils gültigen Preisliste oder bedarf einer gesonderten 
Vereinbarung.  Die Preisliste ist Bestandteil des Mietvertrages. Die Leistung des Vermieters 
beinhaltet Wartungsdienst, Verschleißreparaturen und eine Haftpflichtversicherung, nicht 
jedoch Kosten für Benzin u.a. Verbrauchsstoffe und der Straßennutzung wie Maut. Der Mieter ist 
verpflichtet, nach Mietbeginn und je nach Verbrauch selbst für ausreichende Befüllung 
notwendiger Verbrauchs- und Hilfsstoffe zu sorgen, wie AdBlue, Scheibenreiniger oder 
Scheibenfrostschutz. 

2. Der Mietwagen ist zum Ablauf der vereinbarten Mietdauer zu den üblichen 
Geschäftszeiten in der vereinbarten Mietstation zurückzugeben. Eine Mietzeitüberschreitung von 
mehr als 59 Minuten gilt als weiterer Miettag. Die Verlängerung der Mietdauer bedarf der 
Zustimmung des Vermieters und ist dem Vermieter 24 Stunden vorher genehmigen zu lassen. Bei 
schuldhafter Überschreitung der Rückgabefrist um mehr als 24 Stunden ist der Vermieter 
berechtigt, zusätzlich eine Pauschale von siehe Preistabelle pro angefangenem Tag zu verlangen. 
Dem Mieter steht es in allen Fällen frei nachzuweisen, dass der Vermieter keinen oder nur einen 
geringeren Schaden erlitten hat. Darüber hinaus behält sich der Vermieter weitergehende 
Schadenersatzansprüche vor. Bei verspäteter - nicht genehmigter - Rückgabe haftet der Mieter 
für alle nach Vertragsablauf eingetretenen und von ihm zu vertretenen Schäden an dem 
Mietwagen in voller Höhe, ungeachtet einer vereinbarten Haftungsreduzierung. 

3. Erfolgt die Rückgabe nicht in der vereinbarten Filiale, kann der Vermieter die Kosten der 
Rückführung erstattet verlangen.  

4. Übliche Geschäftszeiten sind der jeweils gültigen Preisliste des Vermieters oder einem 
Aushang in den Geschäftsräumen des Vermieters zu entnehmen. Grundsätzlich ist die Rückgabe 
eines Fahrzeuges nur innerhalb dieses Zeitraumes möglich. Rückgaben außerhalb der 
Geschäftszeiten – bei denen der Zustand des Mietwagens nicht gemeinsam überprüft werden 
kann - bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung. Sonst endet in solchen Fällen die Mietzeit mit 
einer ordnungsgemäßen Rücknahme mit Beginn der nächsten Öffnungszeit. Der Mieter hat die 
Verantwortung für den Zustand des Fahrzeuges bis dahin. 

5. Die Mindestmietdauer beträgt 24 Stunden. 

6.    Verbrennerfahrzeug: Das Fahrzeug ist vollgetankt zurückzugeben. Anderenfalls werden 
Betankungskosten nach Üblichkeit zuzüglich Bearbeitungskosten (Kostenhöhe und Recht des 
Mieters siehe Punkt II.5) berechnet. Elektrofahrzeug: Der Ladezustand der Batterie wird zum 
Mietbeginn im Mietvertrag erfasst. Der Mieter kann das Fahrzeug mit gleichem Ladezustand 
zurückgeben. Ist der Ladezustand bei Rückgabe unter 25 %, wird ein Nachladen anteilig bis zum 
Ladzustand zu Mietbeginn zum Strompreis laut aktuellen Aushang / Strompreisliste auf unserer 
Internetseite berechnet 

 

7.  Ein bei Langzeitmiete erhaltener weiterer Reifensatz verpflichtet zur rechtzeitigen 
Umbereifung zu den üblichen Zeiten vor und nach den Wintermonaten in eigener Verantwortung 
und auf eigene Kosten. 



8. Bei Vertragsverletzungen durch den Mieter oder dessen Fahrer ist der Vermieter zur 
fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt 

9. Die Geschäftsbedingungen und die Preisliste gelten bei Mietwagentausch unverändert 
weiter. 

IV. Pflichten des Vermieters 

1. Leistungsumfang 

Der Vermieter überlässt dem Mieter ein verkehrssicheres und technisch einwandfreies Fahrzeug 
inklusive Zubehör und vereinbarter Zusatzleistungen zum Gebrauch. 

Der Vermieter haftet nach den geltenden Vorschriften für vorsätzliches oder grobfahrlässiges 
Verhalten (eigenes, eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen). Für einfache Fahrlässigkeit 
besteht diese Haftung nur, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflicht) verletzt 
werden, beschränkt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Die 
Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse nach den vorstehenden Ziffern gelten nicht für eine 
gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung sowie bei der Verletzung von 
Leib, Leben oder Gesundheit und nach den Vorgaben des Produkthaftungsgesetzes. 

2. Versicherung 

Der Schutz des Mieters ist durch eine Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in dem Umfang 
abgedeckt, die im Zulassungsland des Fahrzeuges gesetzlich vorgeschrieben oder üblich ist. Die 
Haftpflichtversicherung ist im Mietpreis des Mietwagens enthalten.  

3. Fahrzeug-Defekt 

a) Wird während der Mietzeit eine Reparatur notwendig, um den Betrieb und/oder die 
Verkehrssicherheit des Mietwagens zu gewährleisten, so übernimmt der Vermieter die 
anfallenden Reparaturkosten, wenn der Mieter oder der Fahrer zuvor zumindest das telefonische 
Einverständnis eingeholt hat und nicht der Mieter nach den Vertragsbedingungen für die Kosten 
haftet. Diese Verpflichtung besteht nicht bei Bagatellschäden mit zu erwartenden 
Reparaturkosten bis zu 25 EUR, sofern der Mieter eine prüffähige Originalrechnung vorlegt. 

b) Bei Versagen des Kilometerzählers ist der Vermieter unverzüglich zu benachrichtigen.  Sofern 
ein Preis in Abhängigkeit von verbrauchten Kilometern vereinbart wurde, darf der Vermieter nach 
der kartenmäßigen Entfernung abrechnen, sofern eine sofortige Reparatur nicht umsetzbar oder 
dem Mieter nicht zumutbar ist. 

V. Verhalten des Mieters bei Unfall und/oder Schaden am Mietwagen, Polizeiklausel 

Bei Unfällen oder sonstigen Schäden ist der Mieter bzw. der das Fahrzeug berechtigterweise 
Nutzende verpflichtet, unverzüglich die Polizei zum Ort des Ereignisses hinzuzuziehen und den 
Vermieter zu verständigen, auch bei vermeintlich geringer Beschädigung und unabhängig von 
eigenem Verschulden. Anderenfalls entfällt der Vorteil aus der Haftungsreduzierung je nach 
Schwere des Verschuldens des Verstoßes gegen diese Obliegenheit. Ist die Polizei vom Unfallort 
aus nicht erreichbar, ist der Schaden an der nächstgelegenen Polizeistation anzuzeigen. Lehnt 
die Polizei eine Beteiligung telefonisch ab, sind Dienststelle und Name des/der Beamten/in zu 
notieren und mitzuteilen. Am Unfall/Schadenfall beteiligte Fahrzeuge und Personen sowie 
Zeugen (namentlich und mit ladungsfähiger Anschrift) sind zu notieren und keine 
Schuldanerkenntnisse Dritten gegenüber abzugeben. Notwendige Bergungsmaßnahmen oder 



Reparaturen werden in jedem Fall vom Vermieter veranlasst. Der Mieter verpflichtet sich, dem 
Vermieter unverzüglich einen detaillierten Schaden-/Unfallbericht zu erstellen.  

VI. Haftung des Mieters 

Der Mieter haftet für alle von ihm zu vertretenden rechtlichen, finanziellen und sonstigen 
Nachteile, des Vermieters, die nach Mietwagenübergabe am und durch den Mietwagen 
entstehen (wie durch Unfälle und Schäden). Dabei wird jeder Schadenfall einzeln behandelt. Die 
Haftung bezieht sich auf das Fahrzeug, Fahrzeugteile bzw. -zubehör (und weitere Folgen daraus). 
Das gilt auch, wenn deren Ursache ein nach der Übergabe des Mietwagens eintretender Mangel 
der Verkehrssicherheit des Mietwagens ist, es sei denn, dieser wäre auch bei hinlänglicher 
Kontrolle nicht festzustellen gewesen. Die Ersatzpflicht des Mieters bei Schäden am Mietwagen 
erstreckt sich auch auf die Wertminderung sowie Gutachterkosten (außer wenn vom Vermieter 
beauftragt) und Abschleppkosten und einen eventuellen Mietausfallschaden. Der Mieter hat die 
Möglichkeit, einen niedrigeren Schaden des Vermieters nachzuweisen.  

VII. Haftungsreduzierung und Voraussetzungen  

1. Die Haftungsreduzierung betrifft Fahrzeugschäden: Schäden nach Art der Teilkasko, das 
sind Schäden durch Brand, Explosion, Entwendung und Elementarereignisse, sowie Glas- und 
Wildschäden; Schäden nach Art der Vollkasko, das sind Unfallschäden sowie mut- und 
böswillige Handlungen Dritter. 

Der Mieter kann seine Haftung bis zur Höhe einer Selbstbeteiligung (SB) nach dem Leitbild der 
Kaskoversicherung reduzieren. Wenn im Grundpreis bereits eine Haftungsreduzierung mit hoher 
SB enthalten ist, kann die SB gegen Aufpreis ggf. weiter reduziert werden. Dies bedarf einer 
gesonderten vertraglichen Vereinbarung. Die Kosten hierfür sowie die Höhe der SB sind der 
jeweils gültigen Preisliste zu entnehmen.  

Die Haftungsreduzierung nach Art einer Vollkaskoversicherung beinhaltet die 
Haftungsreduzierung nach Art einer Teilkaskoversicherung.  

Wildschäden gelten nur bei Vorlage einer entsprechenden polizeilichen Bestätigung als 
Teilkasko-Tatbestand. In oder auf dem Fahrzeug befindliche Sachen sind von der 
Haftungsreduzierung nicht umfasst. Der Mieter haftet nach dem Abschluss einer 
Haftungsreduzierung nur noch entsprechend dem vereinbarten Umfang (vereinbarte 
Selbstbeteiligung) nach dem Leitbild der Vollkaskoversicherung. Danach sind Folgeschäden für 
Wertminderung, Sachverständigenkosten (außer wenn vom Vermieter beauftragt) und 
Mietausfallschaden von der Haftungsreduzierung nicht umfasst (siehe Punkt VI.). Ist keinerlei 
Haftungsreduzierung vereinbart, haftet der Mieter für alle von ihm zu vertretenden nach Übergabe 
des Mietwagens entstandenen Schäden und finanziellen Nachteile des Vermieters.  

2. Trotz einer vereinbarten Haftungsreduzierung haftet der Mieter unbegrenzt für den 
gesamten Schaden, wenn er diesen vorsätzlich herbeigeführt hat. Im Falle grob fahrlässiger 
Herbeiführung des Schadens haftet der Mieter/berechtigte Fahrer in einem seinem Verschulden 
entsprechenden Verhältnis nach § 81 VVG. Entgegen der Empfehlung des Gesamtverbandes der 
Versicherungswirtschaft für die Kraftfahrversicherung verzichtet der Vermieter in diesem Fall 
nicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit. Als grob fahrlässig gilt stets das Führen des 
Mietwagens unter Ordnungswidrigkeiten- bzw. strafrechtlich relevantem Alkohol-, 
Medikamenten- oder Drogeneinfluss. 

3. Der Mieter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vorsätzliche Verstöße gegen seine 
in den Mietbedingungen niedergelegten Obliegenheiten (wie Nutzung für unerlaubte Zwecke, 



ungenehmigter Mehrkilometerverbrauch, unerlaubter Auslandsaufenthalt, ungenehmigte 
Verlängerung der Mietzeit, unerlaubter Fahrer, Nichtbeachtung Verkehrsregeln und sonstiges wie 
Verhalten bei Unfall und Beschädigung, Havarie oder Verlust) zum vollständigen Entfall der 
Haftungsreduzierung führen, während grob fahrlässige Verstöße gegen diese Pflichten eine 
Einschränkung der Haftungsreduzierung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis nach sich ziehen können. Abweichend davon ist der Vermieter an die 
Vereinbarung zur Haftungsreduzierung gebunden, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt des Schadens noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Mieters ursächlich ist; dies gilt nicht, wenn eine arglistige Obliegenheitsverletzung vorliegt. 

4. Der Mieter haftet trotz Vereinbarung einer Haftungsreduzierung nach dem Leitbild der 
Vollkasko in vollem Umfang für Schäden, die auf Beschädigung, Verunreinigung oder Zerstörung 
von Sachen Dritter durch die Ladung (z.B. auslaufende Chemikalien, mangelnde 
Ladungssicherung etc.) im Zusammenhang mit der Benutzung des Fahrzeuges nach diesem 
Mietvertrag zurückgehen. Diese Schadenshaftung kann ausdrücklich nicht durch den Abschluss 
einer Haftungsfreistellung ausgeschlossen oder reduziert werden, ebenso wie Schäden durch 
Falschbetankung, Schaltfehler, Schäden allein aufgrund Bremsvorgang, Überbeanspruchung, 
aufgrund Rangieren mit Hänger und sonstige Schäden, die nicht dem Leitbild der 
Vollkaskoversicherung (aktuelle Fassung) entsprechen. 

5. Telefonische Vereinbarungen einer Haftungsreduzierung sind ausdrücklich nicht 
möglich. Die wirksam vereinbarte Reduzierung der Haftung gilt bis zum Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer. 

6. Bei Eigenschäden - Schäden durch Unfall zweier Fahrzeuge des Vermieters während der Miete 
durch denselben Mieter - greift der Schutz durch den Haftpflichtversicherers des verursachenden 
Fahrzeuges nicht. Für die Schäden an beiden Fahrzeugen haftet der Mieter dann selbst, ggf. im 
Rahmen der im Mietvertrag und unter VII geregelten Haftungsreduzierung. 

VIII. Zahlungsbedingungen 

Der Vermieter kann eine Mietvorauszahlung in Höhe der Miet- und Nebenkosten sowie eine 
Kaution (Sicherheitsleistung) verlangen. 

IX. Datenschutz 

1. Allgemein 

Der Vermieter wird personenbezogene Daten des Mieters und ggf. der berechtigten Fahrer 
verarbeiten, soweit er aufgrund gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet ist oder sich das aus 
einem berechtigten Interessen im Rahmen der Kfz-Vermietung ergibt. In Bezug auf Ihr 
Auskunftsrecht und weitere Rechte verweisen wir auf unsere Datenschutzinformationen und -
erklärung als Anlage zum Mietvertrag. Der Vermieter verpflichtet sich, die gespeicherten Daten 
ausschließlich im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis zu verwenden und unberechtigte 
Dritten nicht zugänglich zu machen. Die Bearbeitung der persönlichen Daten erfolgt nach den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes  (BDSG). 

Für den Fall, dass Verkehrsverstöße bekannt werden, bei der Anmietung gemachte Angaben 
falsch sind, das gemietete Fahrzeug nicht nach Ablauf der ggf. verlängerten Mietzeit 
zurückgegeben wird oder vom/von den Mietern abgegebene Zahlungszusagen nicht eingelöst 
werden oder Rückbuchungen erfolgen o.ä., ist der Vermieter berechtigt, die persönlichen Daten 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an berechtigte Dritte weiterzuleiten. 



Da wir Fahrzeuge mit Ortungs- und Trackingsystemen einsetzen, weisen wir Sie darauf hin, diese 
Systeme im Bedarfsfall zur Feststellung des Fahrzeugstandortes einzusetzen. Solche Fälle sind 
Verdacht auf Diebstahl, verspätete Rückgaben, Anzeichen für Unterschlagung, Unfälle oder 
Pannen. Weitere Informationen entnehmen Sie unseren Datenschutz-Erklärungen. 

A. Es erfolgt ein Hinweis darauf, dass Daten gespeichert und für einen festgelegten Zeitraum 
aufbewahrt werden. Zudem wird darüber informiert, dass aus den erfassten Daten ein 
Bewegungsprofil erstellt werden kann.  

B. Auf diese Daten erhalten ausschließlich Mitarbeitende der Kaltenbach Gruppe sowie von 
der Kaltenbach Gruppe beauftragte Dienstleister Zugriff, soweit dies zur Erfüllung des 
Mietvertrages erforderlich ist. 

2. Weitere Information zur Datenverarbeitung 

An dieser Stelle informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei 
Geschäftsabschlüssen durch uns. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie 
persönlich beziehbar sind. Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) ist das zu Beginn dieser AGB genannte Unternehmen. Für nähere Informationen 
verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung. 

a) Personenbezogene Daten werden durch uns erhoben und gespeichert, soweit dies erforderlich 
ist um unsere vertraglichen Leistungen zu erbringen. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur, 
wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben. 

Teilweise bedienen wir uns externer Dienstleister mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, um 
Ihre Daten zu verarbeiten. Diese Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt, schriftlich 
beauftragt und an Weisungen gebunden. Sie werden von uns regelmäßig kontrolliert. Die 
Dienstleister werden diese Daten nicht an unberechtigte Dritte weitergeben, sondern sie nach 
Vertragserfüllung und dem Abschluss gesetzlicher Speicherfristen löschen, soweit Sie nicht in 
eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt haben. 

b) Ihre Zahlungsdaten werden je nach dem von Ihnen ausgewählten Zahlungsmittel an den 
entsprechenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Verantwortung für Ihre Zahlungsdaten 
trägt der Zahlungsdienstleister. 

Des Weiteren erfolgt eine Weitergabe Ihrer vertragsbezogenen Daten im Falle des Verdachts einer 
Strafanzeige oder Ordnungswidrigkeit an die zuständige Behörde im Fall einer Anfrage der 
Strafverfolgungsbehörde oder Ordnungsbehörde. Dies sowohl bezogen auf Ihre Personalien, 
insbesondere Name und Anschrift, als auch Bezogen auf den Nutzungszeitraum und Daten des 
genutzten Kraftfahrzeugs inklusive Kennzeichen. Diese Daten können auch im Falle eines 
Verkehrsunfalls zur Regulierung des Verkehrsunfalls mit Dritten verwendet werden. 

c) Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei uns 
gespeicherten Daten. Dies betrifft auch deren Herkunft sowie die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Wenn 
Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. 
Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten 
Sie bitte per E-Mail an info.mobility@kaltenbach-gruppe.de oder an den Vermieter oben auf 
geführte Adresse. 

d) In wichtigen Fällen, insbesondere wenn bei der Anmietung gemachte Angaben, insbesondere 
zu den persönlichen Verhältnissen des Mieters oder über die Zahlungsdaten des Mieters, falsch 
sind oder das gemietete Fahrzeug nicht innerhalb 24 Stunden nach Ablauf der ggf. verlängerten 
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Mietzeit zurückgegeben wird, ist der Vermieter berechtigt, die persönlichen Daten des Mieters 
gemäß den Bestimmungen des BDSG an Dritte weiterzuleiten um die sofortige Übergabe des 
gemieteten Fahrzeugs durchzusetzen und/oder die bestehende Forderung durchzusetzen. 

e) Während der Benutzung des gemieteten Fahrzeugs durch den Fahrer ist es möglich, dass das 
vermietete Fahrzeug bauart- und nutzungsbedingte Daten erhebt und speichert. Ob und welche 
Daten durch das vermietete Fahrzeug erhoben werden ist dem jeweils zur Verfügung gestellten 
Handbuch des Kraftfahrzeugs zu entnehmen, in das der Mieter auf Wunsch vor der Anmietung 
Einblick erhält. Auf die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten unmittelbar durch 
das Kraftfahrzeug hat der Vermieter keinerlei Einfluss, dies obliegt alleine der Verantwortung des 
Herstellers des jeweiligen Kraftfahrzeugs. Der Vermieter jedenfalls wird keine derart erhobenen 
Daten auslesen oder sie einem konkreten Nutzer zuordnen oder dies auch nur versuchen. 

f) Der Vermieter speichert keine zur Durchführung des Vertrages erhobenen Daten in dem jeweils 
vermieteten Kraftfahrzeug. Soweit durch den Nutzer selbstständig Daten in das vermietete 
Kraftfahrzeug eingegeben werden obliegt dies seiner eigenen Verantwortung. Vor einer Eingabe 
personenbezogener Daten wird sich der Nutzer insbesondere in dem zu dem vermieteten 
Fahrzeug zugehörigen Handbuch darüber informieren, auf welche Art die eingegebenen Daten 
gespeichert werden, ob und ggfs. wie sie wieder gelöscht werden können. 

g) Eine Überwachung des Standorts des vermieteten Kraftfahrzeugs findet durch den Vermieter 
während der ordnungsgemäßen Nutzung nicht statt. In wichtigen Fällen, insbesondere in den 
Fällen entsprechend Absatz d dieses Abschnitts, darf der Vermieter zur Durchsetzung der ihm 
zustehenden Forderung auf Rückerhalt des vermieteten Fahrzeugs, durch den Einsatz von 
technologischen Mitteln, insbesondere den Einsatz eines GPS-Senders, den Aufenthaltsort des 
PKW feststellen. 

h) Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Missbrauch im Rahmen der Nutzung des 
vermieteten Fahrzeugs, weder durch Ihn noch durch von ihm autorisierte Nutzer, auftritt. Eine 
Eingabe von Daten ist nur im Rahmen der vertragsgemäßen Nutzung zulässig. Der Zugriff auf oder 
die Erhebung von Daten Dritter, insbesondere früherer oder späterer Nutzer, ist unzulässig und 
zu unterlassen. Sollte dem Mieter im Rahmen der Nutzung eine Zugriffsmöglichkeit auf Daten 
Dritter bekannt werden, wird er den Vermieter über diese Zugriffsmöglichkeit spätestens bei 
Rückgabe des vermieteten Fahrzeugs informieren. 

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Ist der Mieter Kaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten das 
Amts- bzw. Landgericht am Sitz des auf der Vorderseite dieses Vertrages genannten Vermieters. 

XI. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht wirksam sein oder ihre 
Wirksamkeit zwischenzeitlich verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. 

 

Stand 03-2026 

 

 


